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Vertreterbestellungen "selbstgemacht" gem. § 53 BRAO  

Wir  weisen nochmals darauf h in, dass sei t  01.06.2007 ein geänderter  § 53 
BRAO gi l t .  Danach kann der Rechtsanwalt  den Vertreter selbst bestel len ,  wenn 
die Vertretung von einem derselben Rechtsanwaltskammer angehörenden 
Rechtsanwalt  übernommen wird.  Ein Vertreter  kann auch von vornherein für  a l le 
Verhinderungsfäl le,  d ie während eines Kalender jahres eintreten können, bestel l t  
werden. Der Rechtsanwalt  hat  in d iesen Fäl len die Bestel lung des Vertreters der 
Rechtsanwaltskammer nur anzuzeigen .  Es erübr igt  s ich daher zukünft ig,  e inen 
Antrag auf Vertreterbestel lung zu ste l len und/oder e ine Gebühr h ierfür  zu 
überweisen. 

Zur Er innerung: Wir  empfehlen,  bei  Unterzeichnung von Schr i f tstücken durch 
eine(n) so bestel l te(n)  Vertreter( in)  die Unterschr i f tszei le z.B.  wie folgt  zu 
fassen: 

"Sabine Muster frau Rechtsanwält in 
(al lgemein bestel l te Vertreter in nach § 53 BRAO für RA Mustermann)" 
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Fortbildung nach Lehrgangsende (§ 4 Abs. 2 FAO) 

Wie berei ts mehrfach in diesem Newsletter  ber ichtet,  wurde die Vorschr i f t  des § 
4 Abs. 2 FAO geändert .  Seit  01.01.2007 lautet  d ie Best immung: "Wird der Antrag 
nicht  in dem selben Jahr gestel l t ,  in dem der Lehrgang endet,  is t  ab dem 
Kalender jahr,  das auf d ie Lehrgangsbeendigung folgt ,  Fortb i ldung in Art  und 
Umfang von § 15 (FAO) nachzuweisen." Bi t te beachten Sie in diesem 
Zusammenhang folgendes:  

Zum einen kann erst bei  Stel lung eines Fachanwaltsantrages überprüft  werden, 
ob die notwendige Fortbi ldung nach Lehrgangsende durchgeführt  wurde. Bi t te 
senden Sie daher keine Fortbi ldungsnachweise an die Kammer, wenn Sie weder 
einen Fachanwaltsantrag gestel l t  haben, noch Fachanwalt  s ind.  Diese 
Fortb i ldungsnachweise können schl icht n icht zugeordnet werden. Bi t te sammeln 
Sie daher d ie Fortbi ldungsnachweise und legen Sie s ie zusammen mit  dem 
Fachanwaltsantrag vor.   

Zum anderen hat  s ich der Vorstand der Kammer dafür entschieden, d ie 
Regelung des § 4 Abs. 2 FAO mögl ichst pragmatisch und antragstel ler freundl ich 
auszulegen. Im Jahr der Antragstel lung und im Jahr der Ver le ihung der 
Fachanwaltsurkunde braucht der Antragstel ler keine Fortb i ldung nachzuweisen. 
Dies bedeutet  beispie lsweise: Sol l te das Lehrgangsende in den Dezember 2007 
fa l len und sol l te der Antrag Ende 2009 gestel l t  werden, so hätte der 
Antragstel ler nur  für  das Jahr 2008 Fortb i ldungsnachweise im Rahmen der 
Antragstel lung zu erbr ingen. Würde die Fachanwaltsurkunde Anfang 2010 
ver l iehen, so müsste der zukünft ige Fachanwalt  erst  im Jahre 2011 
Fortbi ldungsnachweise ( jetzt  unmit te lbar nach § 15 FAO) erbr ingen.  
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Aufruf zur Mithilfe bei der Evaluation der Reform der Juristenausbildung  

Im Jahre 2003 is t  d ie letzte umfassende Reform der Jur is tenausbi ldung in Kraft  
getreten.  Im Studium und im Vorberei tungsdienst  hat  es erhebl iche 
Veränderungen gegeben. Vor al lem die auf d ie Rechtsberatung ausger ichteten 
Bestandtei le der Ausbi ldung wurden betont.  Die internat ionalen Kompetenzen 
deutscher Jur is t innen und Jur is ten sol l ten zudem verstärkt  werden. 

Die Just izministerkonferenz is t  daran interessier t ,  d iese Ausbi ldungsreform 
berei ts jetzt  -  in der noch laufenden Umsetzungsphase vom al ten auf  das neue 
Recht -  zu evaluieren. Zu diesem Zweck wird eine brei t  angelegte Befragung auf 
elektronischem Wege durchgeführt .  Einer der Fragebögen betr i f f t  Absolventen 
der ersten jur is t ischen Prüfung, e in weiterer  Absolventen des Referendar iats 
neuen Ausbi ldungsrechts,  ein dr i t ter  Fragebogen wendet s ich an potent ie l le 
Arbei tgeber sowie an Berufsanfänger,  die den Vorberei tungsdienst berei ts  nach 
neuem Recht durchlaufen haben. 

Bit te unterstützen Sie die Bestrebungen zur Verbesserung der 
Jur is tenausbi ldung und nehmen Sie an der Befragung te i l .  Sie steht im Interesse 
auch von uns Anwälten. 

Die Fragebögen können innerhalb weniger Minuten im Internet unter  der Adresse 
http: / /www.just iz .nrw.de/JM/landesjust izpruefungsamt/evaluat ion/  onl ine 

http://www.justiz.nrw.de/JM/landesjustizpruefungsamt/evaluation/


ausgefül l t  werden. Selbstverständl ich bleibt Ihre Antwort  anonym. 
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Aufstufung der Zweigstel le Sonthofen zum vollwertigen Amtsgericht 

Die Zweigstel le des Amtsger ichts Kempten in Sonthofen is t  zum 1.  Januar 2008 
zum Amtsgericht Sonthofen aufgestuft  worden. Amtsger ichtsdirektor is t  Al f red 
Reichert .  
 
Das Amtsgericht Sonthofen, wurde 1973 zur Zweigstel le abgestuft .  Sie stand 
Ende der achtz iger Jahre kurz vor ihrer  Schl ießung. Dass die Zweigstel le 
Sonthofen nun nicht  geschlossen wurde sondern wieder aufgestuft  worden ist ,  
is t  vor  a l lem dem Engagement ein iger Anwaltskol legen, unter  anderem Herrn 
Kol legen Dr.  Wolfgang Nettesheim aus Oberstdorf  und Herrn Kol legen Otfr ied 
Hesselbarth aus Immenstadt,  zu verdanken. Sie haben s ich mit  
Regionalpol i t ikern zusammen beim Bayer ischen Staatsminister ium der Just iz  für  
den Erhal t  e ingesetzt .  Wegen Platzmangels in Kempten hat  man sich zu einem 
Anbau in Sonthofen entschlossen, der 1999 eröf fnet wurde. Damit  war der 
Grundstein für  den Fortbestand dieses Ger ichts gelegt.  
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Reform beim Polizeipräsidium München; Änderung von 
Dienststellenbezeichnungen  

Im Rahmen der bayernweiten Pol izeireform wurde die Organisat ionsstruktur 
auch beim Pol izeipräsidium München geändert .  In diesem Zusammenhang 
erfo lgten unter  anderem Änderungen in den numerischen Bezeichnungen ein iger 
Pol izei inspekt ionen (PI) .  

So wurde beispie lsweise die b isher ige PI 41 (Hauptbahnhof)  in PI 16 
(Hauptbahnhof)  umbenannt.  Des Weiteren trägt d ie für den Stadtbezirk 
München-Laim zuständige Dienstste l le d ie Bezeichnung PI 41 (Laim) stat t  b isher 
PI 33 (Laim). 

Die bisher ige Logik der Zuordnung eines pol izei l ichen Aktenzeichens zu einer 
Pol izei inspekt ion bl ieb jedoch erhal ten, sodass zum Beispie l  nunmehr das 
Aktenzeichen der PI 16 (Hauptbahnhof)  mit  8516-. . .  und das Aktenzeichen der 
PI 41 (Laim) mit  8541-. . .  beginnt.  

Die Umbenennungen der Pol izei inspekt ionen s ind sei t  dem 04.12.2007 
abgeschlossen. Seitdem kam es zu einer Häufung falsch adressierter  
Rechtsschreiben. 

Auf der Internetsei te des Pol izeipräsid iums München sind aktuel le Informationen 
zur Pol izeireform zu f inden. Eine aktuel le Übers icht der neuen 
Dienststel lenbezeichnungen is t  dort  unter  "Pol izeireform -  Veränderungen beim 
Pol izeipräsidium München" eingestel l t .  

http://www.polizei.bayern.de/muenchen
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Rauchverbot in Anwaltskanzleien? 

Die Diskussionen über das Gesetz zum Schutz der Gesundheit  
(Gesundheitsschutzgesetz -  GSG) vom 20.12.2007 (BayGVBl.  Nr.  29/2007, 919) 
haben auch die Frage aufgeworfen, inwieweit  in Anwaltskanzleien innerhalb des 
Kammerbezirks das Nichtraucherverbot zu beachten is t .  Die Diskussion wurde 
bef lügel t  auch durch das Edi tor ia l  in der NJW Heft  4/2008 von RA Dr.  Thomas 
Ri t ter  zum Rauchverbot in Notar iaten. 

Das Bayer ische Gesundheitsschutzgesetz dürf te nicht auf Anwaltskanzleien 
Anwendung f inden. Es f indet ledig l ich Anwendung auf öf fent l iche Gebäude, 
Einr ichtungen für  Kinder und Jugendl iche, Bi ldungseinr ichtungen für 
Erwachsene, Einr ichtungen des Gesundheitswesens, Heime, Kultur-  und 
Freizei te inr ichtungen, Sportstät ten,  Gaststät ten und Verkehrsf lughäfen. Es 
f indet a l lerdings keine Anwendung auf "Organe der Rechtspf lege" wie es 
beispielsweise in § 3 Ber lNRSG geregel t  is t .  Al lerdings hat  auch der 
Rechtsanwalt  d ie durch Arbeitsschutzgesetze konkret is ier te Schutzpf l icht aus § 
618 BGB (§ 5 Abs. 1 S. 1  ArbStättV) vor  den Gesundheitsgefahren des 
Tabakrauchs gegenüber den Mitarbei tern der Kanzlei  zu beachten. Die Pf l icht 
des Anwalts besteht  dabei  gem. § 5 Abs.  1 S.  2 ArbStät tV dar in,  über den Er lass 
eines Rauchverbots in seinen Geschäftsräumen zu entscheiden. Erforder l ich is t  
das Rauchverbot,  wenn sonst nicht gewährle is tet  werden kann, dass keiner le i  
Tabakrauch wahrnehmbar, also weder zu sehen noch zu r iechen oder zu 
schmecken is t .  Das Ermessen is t  schon wegen baul icher Strukturengröße der 
Anwaltskanzleien regelmäßig auf Nul l  reduziert ,  so dass für  die gesamte 
Geschäftsstel le ein Rauchverbot zu er lassen is t  (so Rit ter  in NJW-Editor ial  Heft  
4/2008 für  d ie Notar iate) .    
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RA Kopp neuer Hauptgeschäftsführer der RAK München 

Am 01.01.2008 hat Herr  Rechtsanwalt  Stephan Kopp die Nachfolge von Herrn 
Rechtsanwalt  Dr.  Wieland Horn als neuer Hauptgeschäftsführer  der 
Rechtsanwaltskammer München übernommen. Die Rechtsanwaltskammer 
gratul ier t  ihm hierzu herz l ich.  Im Rahmen einer Feier zur  Ernennung des neuen 
Hauptgeschäftsführers am heut igen Tag lobte Präsident Staehle vor Vertretern 
des Bayer ischen Landtags,  der Behörden und Ger ichte die Leistungen von al tem 
und neuem Hauptgeschäftsführer.  
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